
Liebe Eltern,

aus infektionsrechtlichen Gründen wurde heute morgen vom Bayerischen 
Staatsministerium ein Betretungsverbot für Kindertagesstätten angeordnet. 

Dieses Betretungsverbot  gilt vom 
16. März 2020 bis 19. April 2020 .

Das Formular „Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung im Ausnahmefall 
(Notfallbetreuung)“ finden Sie auf unserer homepage. 

Wir werden Sie durch aktuelle Aushänge an den Türen unserer Einrichtungen über den 
weiteren  Verlauf und Stand  der Regelungen informieren sowie über unsere homepage.

Zenta Kaltenberger 
päd. Gesamtleitung


